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Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Befähigung der im Rahmen des 
künftigen Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments förderfähigen 
Länder, in den Genuss des Programms für technische Hilfe und Informationsaustausch 
(TAIEX) zu kommen
(KOM(2005)0321 – C6-0283/2005 – 2005/0133(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2005)0321)1,

– gestützt auf Artikel 181a Absatz 2 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C6-0283/2005),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A6-0388/2005),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung -1 (neu)

(-1) Die Entwicklung und Stärkung der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit sowie 
der Achtung der Menschenrechte und der 

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Grundfreiheiten ist Ziel der 
Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik.

Begründung

Dies unterstreicht die grundlegenden Prinzipien, die den durch dieses Instrument 
unterstützten Tätigkeiten zugrunde liegen. Die Förderung und Stärkung der demokratischen 
Institutionen, der Rechtsstaatlichkeit und der guten öffentlichen Verwaltung sind seit langem 
Prioritäten der Europäischen Union.

Änderungsantrag 2
Artikel 2

Zu Zwecken der Umsetzung der 
Verordnung EG) Nr. 1488/96 des Rates 
vom 23. Juli 1996 über finanzielle und 
technische Begleitmaßnahmen zur Reform 
der wirtschaftlichen und sozialen 
Strukturen im Rahmen der Partnerschaft 
Europa-Mittelmeer (MEDA) und der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 99/2000 
des Rates vom 29. Dezember 1999 über die 
Unterstützung der Partnerstaaten in 
Osteuropa und Mittelasien (TACIS) kann 
die Kommission im Einklang mit Artikel 
54 Absatz 2 der Haushaltsordnung, 
beschließen, hoheitliche Aufgaben, 
insbesondere Haushaltsvollzugsaufgaben, 
die sich aus diesem Beschluss ergeben, auf 
die Stelle zu übertragen, die das TAIEX-
Programm gemäß der Verordnung (EWG) 
Nr. 3906/1989 des Rates vom 18. 
Dezember 1989 über Wirtschaftshilfe für 
bestimmte mittel- und osteuropäische 
Länder (PHARE), der Verordnung (EG) 
Nr. 2666/2000 des Rates vom 5. Dezember 
2000 über die Hilfe für Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, Kroatien, die 
Bundesrepublik Jugoslawien und die 
ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien (CARDS) und der Verordnung 
(EG) Nr. 2500/2001 des Rates vom 17. 
Dezember 2001 über die finanzielle 
Heranführungshilfe für die Türkei 
durchführt. Dieser Beschluss gilt nicht für 

Zu Zwecken der Umsetzung der 
Verordnung (EG) Nr. 1488/96 des Rates 
vom 23. Juli 1996 über finanzielle und 
technische Begleitmaßnahmen zur Reform 
der wirtschaftlichen und sozialen 
Strukturen im Rahmen der Partnerschaft 
Europa-Mittelmeer (MEDA) und der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 99/2000 
des Rates vom 29. Dezember 1999 über die 
Unterstützung der Partnerstaaten in 
Osteuropa und Mittelasien (TACIS) kann 
die Kommission im Einklang mit Artikel 
54 Absatz 2 der Haushaltsordnung, 
beschließen, hoheitliche Aufgaben, 
insbesondere Haushaltsvollzugsaufgaben, 
die sich aus diesem Beschluss ergeben, auf 
die Stelle zu übertragen, die das TAIEX-
Programm gemäß der Verordnung (EWG) 
Nr. 3906/89 des Rates vom 18. Dezember 
1989 über Wirtschaftshilfe für bestimmte 
mittel- und osteuropäische Länder 
(PHARE), der Verordnung (EG) Nr. 
2666/2000 des Rates vom 5. Dezember 
2000 über die Hilfe für Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, Kroatien, die 
Bundesrepublik Jugoslawien und die 
ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien (CARDS) und der Verordnung 
(EG) Nr. 2500/2001 des Rates vom 17. 
Dezember 2001 über die finanzielle 
Heranführungshilfe für die Türkei 
durchführt. Dieser Beschluss gilt nicht für 
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im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
99/2000 durchgeführte Maßnahmen, die 
unter den EURATOM-Vertrag fallen.

im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
99/2000 durchgeführte Maßnahmen, die 
unter den Euratom-Vertrag fallen. Der 
Notwendigkeit, eine unverhältnismäßige 
Mittelzuweisung an ein einzelnes Land 
zum Nachteil des legitimen Bedarfs 
anderer Partner zu vermeiden, wird 
gebührend Rechnung getragen.

Begründung

Russland ist als ein Partnerland in dieses Instrument aufgenommen worden, weil es unter die 
künftige ENPI-Verordnung fällt. Dies wirft die Frage auf, wie die Mittel unter den 
Partnerländern verteilt werden sollen. Es ist nicht wünschenswert, dass ein Land zum 
Nachteil anderer Länder einen Großteil der verfügbaren Mittel absorbiert. Alle 
Partnerländer verdienen es, gleich behandelt zu werden und einen fairen Anteil an den 
verfügbaren Mitteln zu erhalten. Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten befürwortet 
die Annahme klarer Kriterien für die Verteilung der Mittel nach Land und nach Region.

Änderungsantrag 3
Artikel 2 a (neu)

Artikel 2a
Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament einschlägige 
Evaluierungen zur Prüfung. Die 
Evaluierungen betreffen die Effektivität, 
die Transparenz und die 
Rechenschaftspflicht, sowohl was die 
Verwaltungsstrukturen als auch was die 
finanzierten Tätigkeiten anbelangt.

Begründung

Eine regelmäßige unabhängige und professionelle Evaluierung der Effektivität eines 
Programms ist von grundlegender Bedeutung für die kontinuierlichen Bemühungen, die 
Leistungen insgesamt zu verbessern. Die Erfahrung zeigt, dass das Projektmanagement in 
EU-Angelegenheiten zu häufig von übermäßigen Verzögerungen und einer mangelnden 
Transparenz gekennzeichnet ist. Die Arbeit an einer Korrektur dieser Mängel sollte auch im 
Rahmen dieses Vorschlags fortgesetzt werden. Die Evaluierungen sollten dem Parlament 
aufgrund seiner Rolle bei der Ausarbeitung der künftigen politischen Prioritäten und seines 
Status als gemeinsame Haushaltsbehörde rechtzeitig vorgelegt werden.
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BEGRÜNDUNG

Die Förderung und Stärkung der demokratischen Institutionen, der Rechtsstaatlichkeit und der 
guten öffentlichen Verwaltung sowohl weltweit als auch in den Nachbarländern der 
Europäischen Union gehören seit langem zu den Prioritäten des Europäischen Parlaments. 
Das TAIEX-Programm aus dem Jahre 1995 soll Partnerländer dabei unterstützen, die 
geeigneten EU-bezogenen Rechtsvorschriften umzusetzen. Es stellt zu diesem Zweck 
Finanzmittel für verschiedene Arten technischer Hilfe bereit. Durch den vorliegenden 
Vorschlag werden mehr Länder Zugang zum TAIEX-Programm erhalten. Ab 2007 wird die 
Rechtsgrundlage für die Finanzierung die ENPI-Verordnung sein, die derzeit angenommen 
wird. Dieser Vorschlag ist daher als eine Übergangsmaßnahme zu verstehen, die darauf 
abzielt, die Finanzierung geeigneter Tätigkeiten in dem Zeitraum bis zum Inkrafttreten der 
neuen Rahmenverordnung zu ermöglichen.

Der vorgeschlagene Beschluss ist zu begrüßen, weil durch ihn weiterhin an Tätigkeiten 
gearbeitet wird, die sich auf seit langem bestehende Prioritäten des Parlaments und der EU 
beziehen.

Was den Inhalt des vorgeschlagenen Beschlusses anbelangt, so unterstreicht der Ausschuss 
für auswärtige Angelegenheiten die Bedeutung einer guten Verwaltung der 
Finanzierungsmaßnahmen der EU einerseits und der von der EU finanzierten Tätigkeiten 
andererseits. Daraus ergibt sich, dass die Verwaltungsstrukturen mit der besten Effektivität, 
Transparenz und Rechenschaftspflicht Strukturen ersetzen sollten, die nicht erfolgreich waren. 
Gleichzeitig muss eine ausreichende Flexibilität vorhanden sein, um eine Anpassung an die 
örtlichen Gegebenheiten zu ermöglichen; insbesondere muss eine Möglichkeit zur Förderung 
wertvoller Initiativen und Programme auch bei fehlender Zustimmung der Regierung des 
Aufnahmelandes vorhanden sein. 

Die Erfahrung zeigt auch, dass bestehende Verfahren des Projektmanagements zu oft von 
Verzögerungen und fehlender Transparenz gekennzeichnet sind. Die Arbeit an der Korrektur 
dieser Mängel sollte auch im Rahmen dieses Vorschlags fortgesetzt werden.

Eine regelmäßige unabhängige professionelle Evaluierung der Effektivität eines Programms 
ist von grundlegender Bedeutung für die kontinuierlichen Bemühungen, die Leistungen 
insgesamt zu verbessern. Evaluierungen sollten sowohl das Projektmanagement allgemein als 
auch die Auswirkungen der einzelnen Projekte betreffen. Natürlich sollten die Evaluierungen 
dem Parlament aufgrund seiner Rolle bei der Ausarbeitung der künftigen politischen 
Prioritäten und seines Status als gemeinsame Haushaltsbehörde rechtzeitig vorgelegt werden.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten stellt fest, dass dieser Vorschlag es den 
Partnerländern der Europäischen Partnerschaftspolitik ermöglichen wird, in derselben Weise 
Zugang zu TAIEX zu haben wie die PHARE- und CARDS-Länder und die Türkei. Er nimmt 
auch die Einbeziehung Russlands zur Kenntnis, die sich aus der Aufnahme Russlands in die 
künftige ENPI-Verordnung ergibt.

Aufgrund dieser neuen geografischen Ausdehnung besteht die besondere Notwendigkeit, eine 
Situation zu vermeiden, in der ein Land zum Nachteil des legitimen Bedarfs anderer Länder 
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den Großteil der verfügbaren Mittel absorbiert. Alle Partnerländer verdienen es, gleich 
behandelt zu werden und einen fairen Anteil an den verfügbaren Mitteln für die 
bevorstehenden Aufgaben zu erhalten. Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten fordert 
klare Kriterien für die Verteilung der Mittel nach Land und Region. 

Das Bestehen eines Aktionsplans in einem bestimmten Partnerland sollte weiterhin eine 
wichtige Leitlinie bei der Mittelzuweisung im Rahmen dieses Programms sein. 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten fordert den Rat und die Kommission auf, den 
oben genannten Bedenken Rechnung zu tragen und geeignete Schritte einzuleiten, um auf sie 
zu reagieren.
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VERFAHREN

Titel Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Befähigung der im 
Rahmen des künftigen Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstruments förderfähigen Länder, in den Genuss des 
Programms für technische Hilfe und Informationsaustausch (TAIEX) 
zu kommen
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